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auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11.09'201? am 27.09'2012

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 307'65 € nebst Znsen in HÖhe von 5 Pro'

zenlpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit 04,1 1 .2Ar zu zahlen'

lm Übrigen wird die Ktage abgowiesen'

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstrelts'

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss:

Der Streitwert wrrd auf 307,65 € festgesetzt.

Tatbestand

Von der Darstellung des Tatbestandes wird abgesehen'

Entsche idungsgründe

Die zulässige Klage ist in der Hauptsache begründet. Die Klägerin nat gegen die Beklagte

einen Anspruch auf weitere Mietwagenkosten aufgrund des verkehrsunfalls vom '24'08'2411'

Dieser Anspruch ergibt sich aus den $$ 7 Abs.,1 stvc,823 BGB i.V'm' $ 115Abs'',1 Nr 1

WG,

Dass die Klägerin grundsätzlich auf ein Metfahzeug angewiesen war, ergibt sich daraus'

dass sie mit diesem Fahrzeug insgesamt 493 km zurÜcklegte.

Der abgerechnete Tarif aus der Rechnung vom 06.09.2011 ist nicht zu beanstanden, zumal er

unter dem.ienigen Tarif der Schwackeliste für das Jahr 2011 irn Hinblick auf das Postleitzah-

lengebiet 415lag.

{Jer tsGH hat klargest€llt, oass grundsätdliclt suwutrl rjic Sc.lrwauheliste als aur,lr die frhcbung

des Fraunhofer Instituts eine geeignete Schätzgrundslage sein kann (vgl. Urteii vom
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12.44.2011, Az, Vln 300/09, zitiert nach Juris),

Einen greiflraren Anhaltspunkt dafr":r, dass sich die Klägerin jedenfafls im Ergebnis nicht auf

die Werte der $chwackeliste verlassen durfte, gibt es nicht.

Es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass für die Geschädigte im streitgegenständli-

chen Zeitraum ein günstigeres Mietwagenangebot zugänglich war. hrsbesondere wäre es der

Geschädigten nicht zumutbär gewesen, bei einem Wchnsitz in Dormagen in Neuss nach ei-

nem günstigeren Angebot zu suchen.

Eine Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage, ob ein

günstigeres Mietwagenangebot für die Geschädigte zugänglich gewesen wäre, liefe auf eine

unz ulässige A.rsforschung hinaus.

Die Entscheidung über die Znsen beruht auf den SS 286 Abs" 2 Nr. 3, 288 BGB. Eine Verzin-

sung kann die Klägerin erst aufgrund des Schreibens der Beklagten vom 03.1'1.2011verlan-

gen.

Die Kostenentscheidung fotgt aus $ 92 Abs. 2 WA und die Entscheidung über die vorläufige

Volfstreckbarkeit aus den $$ 708 Nr. 11,711, 713 ZPO.

Rudoiph
Richter am Arntsgericht

leichlaut der Ausfertigung mit der Urschrift:
FREiSTiLbioi
sACt-r.5rN'

in

beamtin der Geschäftsstelle
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Sch laqworte Urteilsdatenban k

tr Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

n Aufklärungspflicht Vermieter

I I Pauschaler Aufschlag für Unfallersatz

l:l Direktvermittlung

i l EE Eigenersparnis-Abzug

t-r Erkundigungspflicht

r-l Geringfügigkeitsgrenze

l_j Zusatzfahrer

I S.n*".ke-Mietpreisspiegel

n Fraunhofer-Mietpreisspiegel

tl Gutachten

n Mietwagendauer

n NA Nutzungsausfall

n Rechtsanwaltskosten

I I Zugänglichkeit

{ I HaftungsreduzierungA/ersicherung

n Rechtsdienstleistungsgesetz

Ll Bestimmtheit der Abtretung

: Selbstfahrervermietfahrzeug

I Zeugengeld

J Grobe Fahrlässigkeit

i-J Schadenminderungspflicht

i l WettbewerbsrechU-verstoß

i 1 Zustellung/Abholung

il Winterreifen

ll Navigation

i l Automatik

l-l Anhängerkupplung

il Fahrschulausrüstung

x Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

a: Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

il Unfallersatztarif

i: Anspruchsgrund

i:l Sonstiges

i l Internetangebote


